
Amtliche Bekanntmachung des Kreises Stormarn 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Wasserbeschaffungsverbandes Bad Oldesloe-Land 

 
Auf der Grundlage des § 6 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12. Februar 1991 
(BGBl. I 1991, S. 405), geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. I 2002, 
S. 1578) und des § 22 Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände 
(Landeswasserverbandsgesetz – LWVG) in der Fassung vom 11. Februar 2008 wird die 1. 
Satzung zur Änderung der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Bad Oldesloe-Land 
vom 09. Dezember 2015 erlassen: 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung 
des Wasserbeschaffungsverbandes Bad Oldesloe-Land 

im Kreis Stormarn 
 
Aufgrund des § 6 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz 
– WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBI. I S. 405), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. Mai 2002 (BGBI. I S. 1578), und des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- 
und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz – LWVG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 11. Februar 2008 (GVOB. Schl.-H. S. 86) ist folgende Satzung durch Be-
kanntmachung vom 05. März 2016 in Kraft getreten. 
 

§ 1 
§ 1 (zu §§ 3, 6 WVG) „Name, Dienstsiegel, Sitz, Verbandsgebiet“, Absatz 3 erhält folgende 
Fassung: 
 
Der Verband umfasst das Gebiet seiner Mitglieder nach näherer Bestimmung des § 2. Das 
Versorgungsgebiet ergibt sich aus der Übersichtskarte im Maßstab 1:10.000, die dieser Sat-
zung als Anlage beigefügt ist, anhand der in orange und grün dargestellten Linien für die 
Hauptversorgungsleitungen. Die Übersichtskarte ist Bestandteil der Satzung. Eine Ausferti-
gung der Karte ist beim Kreis Stormarn, Mommsenstraße 13, 23843 Bad Oldesloe und in der 
Geschäftsstelle des Verbandes im Amt Bad Oldesloe-Land, Mewesstraße 22/24, 23843 Bad 
Oldesloe verwahrt. Die Karten können bei diesen Behörden während der Dienststunden ein-
gesehen werden.  
 
 

§ 2 
§ 14 (zu §§ 52, 53 WVG) „Wahl des Vorstandes“, Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 
Die Verbandsversammlung wählt den Verbandsvorsteher, die Vorstandsmitglieder sowie für 
jedes Vorstandsmitglied einen Stellvertreter und eines der Vorstandsmitglieder zum Stellver-
treter des Verbandsvorstehers. Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
anzuzeigen. 
 
 

§ 3 
§ 32 (zu § 67 WVG, § 22 Abs. 4 LWVG, § 6 BekanntVO) „Bekanntmachungen“, Absatz 2 
erhält folgende Fassung: 
 
Bekannt gemacht wird durch Bereitstellung im Internet auf der Internetseite des Amtes Bad 
Oldesloe-Land unter www.bad-oldesloe-land.de. Im Falle von Rechtsetzungsvorhaben wird 
zusätzlich ein Hinweis auf die Internetveröffentlichung in Lübecker Nachrichten, Stormarner 
Teil und im Stormarner Tageblatt veröffentlicht. 



§ 4 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Beschlossen durch den Verbandsausschuss  
in seiner Sitzung am 09.12.2015: 
 
Bad Oldesloe, den 09.12.2015 
 
gez. Lodders 
Verbandsvorsteher 
WBV Bad Oldesloe-Land 

Genehmigt: 
 
 
Bad Oldesloe, den 25.01.2016 
 
gez. Anja Kühl 
Der Landrat des Kreises Stormarn 
als Aufsichtsbehörde der Wasser- und Bodenver-
bände 

 
Ausgefertigt: 
 
Bad Oldesloe, den 04.02.2016 
 
gez. Lodders 
Verbandsvorsteher 
WBV Bad Oldesloe-Land 

 
Bekannt gemacht: 
 
Bad Oldesloe, den 05.03.2016 
 
gez. Anja Kühl 
Der Landrat des Kreises Stormarn 
als Aufsichtsbehörde der Wasser- und Bodenver-
bände 

 




